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der ehemaligen Umsiedler in. der Deutschen Demo
kratischen Republik- (GBl. S. 147) und den: vorliegen
den Kreditrichtlinien,.

(5) Vom bauwilligen Neubauern ist ein „Antrag 
auf Bauzulassung und KredilfoewiTilgung im Jahre 
1951“ beim Bürgermeister einzureichen. Dam An
trag. ist ein zusammen mit. der Abteilung Aufbau 
beim Rat des Kreises aufgestellter Finanzier.ungs- 
und. Kostendeckungsplan heizufügen. Im. Kosten- 
deckungsplan müssen sämtliche. Aufwendungen für 
das betreffende Bauvorhaben — unterteilt in reine 
Baustoff-,. Lohn-, Handwerker— und Transport
kosten, Nebenkosten, Bauleitung und Entwurf usw. 
— aufgeführt sein. Im Finanzierungsplan ist die Be
reitstellung der für diese Kosten erforderlichen, Mit
tel nachzuweisen.. Es. ist dabei genauestem- anzu
geben, was an eigenen Geldmitteln des bauwilligen 
Neubauern bereitsteht, welche Materialien und 
welche Arbeiten — abgestellt auf Geldwerte — aus 
Beständen des Neubauern oder durch eigene Ar
beitsleistung aufgebracht werden und in welchem 
Umfange unentgeltliche Fremd- oder Gemeinschafts
hilfe zugesagt ist.

(S) Der Antrag muß außer vom An tragsteiler selbst . 
vom Bürgermeister, vom Vorsitzenden der VdgB 
(BHG) — Ortsvereinigung — sowie vom zuständigen 
Kreisbaumeister und von der Bauleitung, des VEB- 
Projektierung [früher Landes-Projektierungsbüro 
(LPB)j mit unterzeichnet sein.

(7) Der Bürgermeister reicht den Antrag direkt 
dem Landrat ein, der ihn sofort an das Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft des Landes zur Bau.- 
zulassung und Kreditbewilligung weiterleitet. Das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft des Lan
des schickt das mit dem Bauzulassungs- und Kredit
bewilligungsvermerk versehene Exemplar innerhalb 
von 14 Tagen an die zuständige Abteilung Aufbau 
beim Rat des Kreises. Der Antragsteller legt das mit 
dem Bauzulassungs- und Kredit bewilligungsver
merk versehene Exemplar bei seinem zuständigen 
Kreditinstitut zwecks Eröffnung des Baukreditkon
tos vor.

(3) Der mit dem Bauzulassungs- und Kreditbewil
ligungsvermerk, versehene Antrag bildet die Grund
lage für die Kredithergabe durch das Kreditinstitut 
und ist vom Antragsteller mit seiner Anerkenntnis 
der Kreditbedingungen dem Kreditinstitut zu über
geben. Nach Eröffnung- des Baukreditkontos erteilt 
der Neubauer den Bauauftrag entsprechend der Bau
genehmigung.

III. Festlegung und Genehmigung der Kredite
(1) Für die Auswahl der zum Bauen zuzulassen

den und mit Krediten zu versehenden Neubauern 
sowie für die Höhe der bewilligten Kredite und 
deren zweckentsprechende Verwendung sind verant
wortlich:

a) in den Gemeinden die Bürgermeister,
b) in den Kreisen die Landräte,
c) in den Ländern die Minister für Land- und 

Forstwirtschaft.

(2) Die Bewilligung der Kredite erfolgt durch den 
Minister für Land- und Forstwirtschaft des. Landes.

IV. Finanzielle Sicherung, der Baukestendediung und 
Bereitstellung der Kredite

(1) Nach Bauzulassung; jedoch vor Baubeginn, hat 
der, Neubauer die: im Fmansierungsplan: aufgeführ
ten eigenen Geldmittel auf ein Sonderkonto (Eigen
mittel: des, Neubauern) bei dem. kreditausreichenden 
Kreditinstitut einzuzahlen.

(2) Die verfügbaren eigenen Geldmittel des Neu
bauern sind zuerst für die Bezahlung der Baurech
nungen einzusetzen. Erst nach Erschöpfung dieser 
Mittel darf die Bezahlung von Bau.-, Material-, Trans
port- und anderen Rechnungen aus dem bewilligten 
Kredit erfolgen.

(3) Die eigenen Geldmittel den Neubauern und 
danach die Mittel' aus dem bewilligten Kredit dürfen 
nur entsprechend dem tatsächlichen Fertigstellungs- 
grad: der Bauten unter Berücksichtigung der Werte 
der aufgewendeterr eigenen Materiahen sowie der 
Selbst- und Gemeinschaftshflfe verwendet werden.

-V. Ausreichung der Kredite
(1) Das Kreditinstitut verfügt zu. Lasten, des Son.- 

derkontos (Eigenmittel des Neubauern) sowie des 
Kreditkontos gemäß den unter Abschnitt IV darge
legten Voraussetzungen nur gegen Vorlage von 
Rechnungen (in Sonderfällen auch Quittungen) über 
Leistungen für den Betreffenden Bau, sofern diese 
vom Neubauern selbst schriftlich anerkannt und von 
der mit der Überwachung des Baues beauftragten 
Stelle als rechnerisch und sachlich richtig geprüft 
abgezeichnet sind. Die Rechnungen müssen den Ver
merk tragen: „Die Preise entsprechen der Preisan
ordnung Nr. 191 vom. 3. Januar 1949 (PrVOBl. S.5)“. 
Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt von dem Kre
ditinstitut in der Regel durch Überweisungen an den 
Rechnungsaussteller.

(2) Bezüglich der Kontenführung für jedes einzelne 
Bauvorhaben bei den Kreditinstituten verbleibt es 
her der bisherigen Handhabung.

(3) Bei Abschluß des Baues oder bei Erschöpfung 
des bewilligten Kreditbetrages schließt das Kredit
institut das Kreditkonto und teilt dies dem Neu
bauern schriftlich mit unter Angabe des Beginns der 
Tilgung für den ausgereichten Kredit. Den Zeit
punkt der Fertigstellung des Baues stellt die Abtei
lung Aufbau beim Rat des Kreises fest.

(4) Der Kreditnehmer hat bei der Einräumung des 
Kredites sofort über die Gesamthöhe des Kreditbe
trages der Deutschen Investitionsbank (DIB) einen 
Schuldschein auszustellen. Die endgültige Kredit
schuld wird nach. Abrechnung bes: Bauvorhabens im 
Schuldschein vermerkt.

VI. Kreditbedingungen
Die Kredite werden unter folgenden Bedingungen 

ausgereicht:

1. Die 3°/o Zinsen für. den tatsächlich in Anspruch 
genommenen Kredit sind halhjährlich nach
träglich zum 30: Juni und 31. Dezemher zu 
zahlen.

2. Der Kredit ist drei Jahre nach Fertigstellung 
des Baues bzw. Abschluß des Kreditkontos 
tilgungsfrei. Die Tilgung beginnt mit l°/o als
dann am 1. Januar des nach Ablauf der drei-


